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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 12. Juni 1879 

3217. Gotthardbahn, Genehmigung des Finanzausweises

Post- und Eisenbahndepartement. Antrag vom 5. Juni 1879

In Gemässheit von Art. 2 lit. c des Bundesgesezes, betreffend Gewährung von 
Subsidien für Alpenbahnen vom 22. August 18781 und in der Voraussezung, dass 
die Ratification des Nachtragsvertrages, betreffend die Gotthardbahn vom 
12. März 18782, rechtzeitig erfolge, hat das Departement der Gotthardbahndirection 
unterm 18. Februar3 dieses Jahres eine mit dem 15. April zu Ende gehende Frist für 
Leistung des Ausweises angesezt:

«Dass die Gotthardbahngesellschaft unter Einrechnung von Fr. 29 Millionen 
neuer Subventionen die erforderlichen Mittel besize, um das Programm der Luzer- 
ner-Konferenz beziehungsweise des Staatsvertrages vom 12. März 1878 nach den 
vom Bundesrathe genehmigten Plänen und Kostenanschlägen durchzuführen.»

Die Direction hat die diesfalls erforderlichen Documente unterm 28. März einge- 
sant und dieselben später mehrfach ergänzt. Bei Prüfung der Vorlage hat das Depar
tement die beiden Fragen in’s Auge gefasst:

1. Kann nachgewiesen werden, dass der im Schlussprotokoll4 der internationalen 
Conferenz von Luzern vorgesehene Mehrbedarf von 40 Millionen, auch unter 
Berechnung eines Aktienzinses von jährlich 6 Procent während der Bauzeit, für die 
Ausführung des reduzirten Nezes ausreicht? Mit ändern Worten: genügt der von der 
Luzerner-Conferenz berechnete Bedarf von 227 Millionen wirklich für die Ausfüh
rung des reduzirten Nezes?

2. Kann die Gesellschaft den Besiz von 227 Millionen nachweisen?
Bezüglich beiden Fragen ist das Departement zu einem bejahenden Entscheid

gelangt, und es beantragt nun auf Grund dessen Genehmigung des Finanzausweises.
Nach Einsicht von dem bezüglichen Berichte, welcher in der Sizung vom 6. dies 

zur Einsicht aufgelegt worden, hat der Bundesrath heute dem gestellten Antrage 
gemäss folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Gotthardbahn-Gesellschaft hat durch die am 28. März dieses Jahres dem 
Bundesrathe gemachten Vorlagen den Nachweis über den Besiz, resp. die Sicherung 
der finanziellen Mittel, deren sie zur Ausführung des gemäss dem Schlussprotokolle 
der internationalen Conferenz von Luzern und des Vertrages, d.d. Bern, den 
12. März 1878 festgestellten Bahnnezes, bedarf, in genügender Weise geleistet, und 
es wird diesem Finanzausweis die Genehmigung des Bundesrathes hiemit ertheilt.

2. Die in diesem Finanzausweis verzeichneten Mittel dürfen ausschliesslich nur

1. AS 1879, 4, S. 1 - 4 .
2. Vgl. Nr. 127, Anm. 6.
3. Vgl. E 1001 (E) q 1 /122, N r.898.
4. E 53/201.
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auf die in dem Vertrag vom 12. März 1878 bezeichnete Hauptlinie Immensee-Pino 
verwendet werden.

3. Dieser Beschluss tritt mit dem Tage in Kraft, an welchem der Austausch der 
Ratifikationen des Vertrages vom 12. März 1878 stattgefunden und der Grosse Rath 
von Zug die Subvention dieses Kantons beschlossen haben wird.5

5. Zur Vertragsratifikation vgl. die Bundesratsprotokolle vom 16. und 19. 6.1879  (E 1004 
1/117, Nrn. 3290 und336A).
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Der Bundesrat 
an den deutschen Gesandten in Bern, M. von Roeder

Kopie
N  3369 a Bern, 19. Juni 1879

Der Schweiz. Bundesrath beehrt sich, Ew. Excellenz von dem Ergebniss der Ver
handlungen Kenntniss zu geben, welche im Laufe dieses Jahres zwischen der Schweiz 
und Italien betreffend die Erstelung der Monte-Cenere Linie stattgefunden haben.

Diese Verhandlungen hatten ihren Ausgangspunkt in der Bestimmung des Art. 3 
des Vertrages vom 12. März 1878 * betreffend den Bau der Gotthardbahn, wo gesagt 
ist, dass der Bau u. A. auch der Linie Giubiasco-Lugano (Monte-Cenere) verschoben 
werde bis nach Inbetriebsezung der Hauptlinie Immensee-Pino, dass es aber nichts
destoweniger der Gotthard-Gesellschaft gestattet sein solle, denselben schon vorher 
in Angriff zu nehmen, wenn sie dem Schweiz. Bundesrath einen Finanzausweis leiste, 
welcher die für die Hauptlinie bestimmten Hülfsmittel aber unberührt lassen müsse.

Wie Ew. Excellenz bekannt sein wird, hat der Schweiz. Bundesrath jederzeit dar
auf aufmerksam gemacht, dass es wünschbar wäre, wenn die Erstellung der Monte- 
Cenere Bahn nicht zu lange aufgeschoben werden müsste, und es ist dann schon 
Anfangs dieses Jahres zwischen demselben und der italienischen Regierung in dieser 
Richtung verhandelt und am 8. März ein Präliminarvertrag2 abgeschlossen worden, 
durch den beide Regierungen sich zur möglichsten Förderung dieser Angelegenheit 
verbindlich machten.

Nachdem seither das italienische Parlament den Staatsvertrag vom 12. März 1878 
genehmigt und gleichzeitig für den Bau des Monte-Cenere eine separate Unterstü- 
zung von 3 Millionen Franken zugesichert hat, sind unter Bezugnahme hierauf und 
auf die von der Schweiz. Bundesversammlung und dem Grossen Rath des Kantons 
Tessin der Cenere Linie ebenfalls zugesicherten weitern 3 Millionen die Verhandlun
gen neu aufgenommen worden und es haben dieselben am 16. d. Mts. zu demjenigen 
Vertrage3 geführt, den der Schweiz. Bundesrath Ew. Excellenz zu gef. Mittheilung an 
die deutsche Reichsregierung in einigen Exemplaren zu übermitteln sich beeilt.

1. AS 1879, 4, S. 169-180.
2. Nicht ermittelt.
3. AS 1879, 4, S. 352-361.
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